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Tatherrschaftslehre 

 

 
• Täter: Wer Geschehensablauf, der zur Verwirklichung des TB 

führt, beherrscht und steuert, in Händen hält → Tatherrschaft 
 

• Teilnehmer: Keine Steuerung des tatbestandlichen Gesche-
hens, sondern anderweitige (untergeordnete) Mitwirkung 

 


